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Liebe Mitglieder
Liebe Frauen

vorwort

Herzlich willkommen!

Die Durchführung von 
Frauentagungen hat 
in der 100-jährigen 
Geschichte der Frauen-
zentrale Tradition. Die 
inhaltlichen Schwerpunkte haben sich 
natürlich im Laufe der Zeit gewandelt. 

Die diesjährige Tagung, die wir mit 
Unterstützung der Wirtschaftsfrauen 
Schweiz und der Abteilung Gleichstel-
lung der Universität Zürich organisie-
ren, steht unter dem Motto «Vorwärts 
kommen in Politik und Arbeitswelt». 

Nebst einem Inputreferat der Journa-
listin Simone Meier und einer Diskus-
sionsrunde mit Vertreterinnen aus 
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
gibt es eine grosse Vielfalt von 24 
Workshops, so dass jede Frau etwas 
Passendes findet. 

Melden Sie sich noch heute an und 
freuen Sie sich mit uns auf eine lehr-
reiche, inspirierende Tagung!

Andrea Gisler, Präsidentin
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SaMStag, 5. NoveMber 2016

08.30 Uhr Registrierung und Begrüssungskaffee

09.15 Uhr begrüSSuNg 
 Grussbotschaft der Universität  
 Prof. Dr. Tatiana Crivelli Speciale, Präsidentin der 
 Gleichstellungskommission der Universität Zürich

09.30 Uhr INputreFerat Simone Meier, Journalistin

10.00 Uhr Kurze Pause

10.15 Uhr WorkSHopS vorMIttag

12.15 Uhr Mittagessen im Lichthof

13.45 Uhr WorkSHopS NacHMIttag

15.45 Uhr Kurze Pause

16.00 Uhr DISkuSSIoNSruNDe mit Heliane Canepa (Unternehmerin und  
 Delegierte Verwaltungsrat FC Zürich), Jacqueline Fehr  
 (Regierungsrätin), Katja Rost (Professorin Universität Zürich)

17.00 Uhr verabScHIeDuNg

Simone Meier Jacqueline Fehr Katja Rost

tagungsprogramm

vorwärts kommen in politik  
und arbeitswelt

Heliane Canepa
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1  LoHNverHaNDLuNg – ForDerN SIe eIN, WaS IHNeN zuSteHt!   
Dieser Workshop zeigt Ihnen, auf was Sie achten müssen, was Sie nie vergessen dürfen und was 
Ihnen immer weiterhelfen wird, wenn Sie sich nicht sicher genug fühlen, für sich selber einen 
fairen Lohn auszuhandeln. Interaktiver Workshop. Leitung: Helena Trachsel, Leiterin der Fach-
stelle für Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Zürich, www.ffg.zh.ch

2  cLever WäHLeN 
45 Jahre nach Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen auf Bundesebene stagniert der 
Frauenanteil in den Schweizer Parlamenten auf tiefem Niveau. Welche Tücken hat unser Wahl-
system? Wie werden mehr Frauen gewählt? referat mit Diskussion. Leitung: Kathrin Bertschy, 
Ökonomin, Nationalrätin und Co-Präsidentin alliance F, www.alliancef.ch

3  croWDFuNDINg – MeHr aLS geLD
Sie brauchen für ein Projekt Geld und Aufmerksamkeit? Dann könnte Crowdfunding eine gute 
Strategie sein. Lernen Sie, warum Crowdfunding mehr ist als ein paar Tausendernoten. Und wie 
man davon möglichst umfassend profitieren kann. Impulsreferat und projektentwicklung für 
eine crowdfunding-aktion. Leitung: Esther Kern, Journalistin und Betreiberin der Webplatt-
form www.waskochen.ch, die 2014 über 20  000 Franken mit Crowdfunding erwirtschaftete. 

4  SIcHtWecHSeL. (ver)traueN SIe SIcH! 
Tradierte Bilder, hyperkritische Selbsteinschätzungen und stigmatisierende Aussagen halten 
sich hartnäckig. Für den Ausstieg aus geschlechterspezifischen Fallen braucht es den bewuss-
ten Sichtwechsel. Entwerfen Sie eine neue «Dramaturgie», die zu Ihnen passt. Impulsreferat, 
erfahrungsaustausch und erarbeiten einer «toolbox». Leitung: Beatrice Erb, Unternehmens-
beraterin und Coach, www.bpluse.ch

5  Warte NIcHt bIS «Du» geFragt WIrSt…! 
Sie fühlen sich für die Beförderung berufen, aber Ihr Kollege bekommt die Stelle? Lernen Sie, wie 
Sie sich mit Selfbranding-Strategien innerhalb Ihrer Unternehmensstrukturen richtig positionieren. 
Fachreferat mit theoretischen grundlagen und übungen. Leitung: Angelika Bräm, HRM – 
Search – Consulting «Fachgebiet: Erfolgsfaktor Frau», www.evalution.ch

6  aNtreteN, uM zu geWINNeN!
Die Gemeindewahlen 2018 sind eine weitere Chance, die Vertretung der Frauen in den Gemein-
den zu verstärken. Dazu braucht es Amtsträgerinnen und Kandidatinnen, die wissen, was sie wol-
len! Wie positionieren und organisieren Sie sich erfolgreich? Lernwerkstatt mit theoretischen 
Impulsen und persönlichen tipps. Leitung: Christine Marchetto, Kommunikationsberatung,  
a. Gemeinderätin Stadt Zürich, www.christinemarchetto.ch 

workshops 1 bis 12 am  vorMIttag   (10.15–12.15 uhr)
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7  DIe MacHt Der SpracHe uND rIcHtIgeN koMMuNIkatIoN 
Ist es Ihnen auch schon passiert, dass Sie nicht gehört wurden oder gar Ihre Ideen von anderen 
als ihre eigenen verkauft wurden? Mutig und souverän argumentieren! Lernen Sie sich durch-
setzen ohne Frust. Impulsreferat, praktische übungen und Diskussion. Leitung: Clivia Koch, 
Betriebsökonomin, Beraterin, Präsidentin Wirtschaftsfrauen Schweiz, www.wirtschaftsfrauen.ch

8  ScHLagFertIg uND überzeugeND arguMeNtIereN 
«Es war schon immer so, dass Frauen fürsorglicher und Männer technisch versierter sind.» Mit 
Killerargumenten werden stereotypische Geschlechterrollen zementiert, Diskussionen abge- 
würgt. Solchen Aussagen kann mit geschichtlichem Bewusstsein schlagfertig entgegnet werden. 
Inputreferat, übungen und gruppendiskussion. Leitung: lic. phil. Lilian Carpenter und  
lic. phil. Ursula Wunderlin, Mitglieder des Vereins Frauenmuseum Schweiz

9  eFFIzIeNz uND reSILIeNz 
Wenn wir überlastet sind, neigen wir zu unkontrollierten Reaktionen und verlieren Energie und 
Zeit. Wie gelingt es, negative Emotionen zu steuern? Wie lassen sich Widerstandskraft und Sou-
veränität bei Herausforderungen verbessern? referat, praktische übungen und Diskussion. 
Leitung: Christina Weigl, eidg. FA Ausbilderin, Coach BSO, Leadership-Trainerin, 
www.christina-weigl.ch

10  WIe WIrkSaM ISt DaS gLeIcHSteLLuNgSgeSetz? 
Wie lassen sich Ansprüche nach Gleichstellungsgesetz in der Praxis durchsetzen? Beispiele zu 
Lohngleichheit, diskriminierender Kündigung im Zusammenhang mit Schwangerschaft/Mutter-
schaft und sexueller Belästigung. Workshop mit Fallbeispielen aus der praxis der Schlich-
tungsbehörde. Leitung: Susy Stauber, Vorsitzende der Schlichtungsbehörde nach Gleichstel-
lungsgesetz des Kantons Zürich, Rechtsanwältin und Mediatorin, www.stauber-mediation.ch

11  Je FrüHer, DeSto beSSer:  FraueN SorgeN vor
Sie erfahren, wie Sie das 3-Säulen-System optimal für den Aufbau Ihrer Altersvorsorge nutzen: 
Wie bringe ich Langlebigkeit, Umwandlungssatz, Vorsorgeanalyse und Sparkonzept auf den 
Punkt? Wie wirkt sich meine familiäre und berufliche Situation auf die Vorsorge aus? Impuls-
referat, Lernwerkstatt mit Inputs und tipps. Leitung: Silvia Villars, selbständige Vorsorge-  
und Vermögensberaterin bei Villars & Villars AG, www.vtv.ch

12  proFeSSIoNeLL auFtreteN vor Der tv-kaMera
Sie möchten vor Kamera und Mikrofon kompetent, souverän und sympathisch auftreten? Ein 
solcher Auftritt ist immer ein Versuch, zu überzeugen. Je mehr Sie über das Funktionieren der 
Medien wissen, desto entspannter und sicherer bewegen Sie sich mit Journalistinnen und Jour-
nalisten. Lernwerkstatt mit übungen und Feedback. Leitung: Sibylle Sommerer, Journalistin 
und Supervisorin/Coach BSO, www.speak.ch

d
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13  NacHHaLtIgkeIt IN Der FINaNzINDuStrIe – utopIe oDer reaLItät? 
Mit Gelddrucken ist keine Konjunkturbelebung möglich. Politik wird für die Arbeits- und Fi-
nanzmärkte immer wichtiger. Wie können wir zur Transformation einer ressourcenschonenden 
Wirtschaft beitragen? Was für ein Finanzsystem ist hierzu notwendig? Fachreferat mit beispie-
len, Diskussion und erfahrungsaustausch. Leitung: Antoinette Hunziker-Ebneter, CEO und 
Gründungspartnerin, Forma Futura Invest AG, www.formafutura.com 

14  Statt artIg – eINzIgartIg auFtreteN uND reDeN 
Sie erhalten Tipps und Tricks, wie Sie Auftrittsängste abbauen und mit bewusstem Einsatz von 
Körpersignalen optimale Wirkung erzielen können. Eine klare Struktur unterstützt Ihre Rede in 
jeder Situation, ob zuhause, im Team oder auf dem öffentlichen Parkett. theoretische Inputs, 
gruppenübungen und austausch. Leitung: Danièle Sandoz, Theaterpädagogin, Dipl. Psycho-
therapeutin, Dipl. Coach und Kommunikationstrainerin FA (SVEB II), www.sandoz-impuls.ch 

15  FIt Für DIe MeDIeN 
Die Teilnehmerinnen erfahren, wie sie das Interesse der Medienschaffenden für ihre Themen 
wecken können. Dazu lernen sie, wie man eine erfolgversprechende Medienmitteilung schreibt. 
Workshop mit Input, übungen und austausch. Leitung: Barbara Lukesch, lic. phil I, Journalis-
tin, Buchautorin und Dozentin, www.lukesch.ch

16  auFStIegScHaNceN uND LoHN voN FraueN uND MütterN  
Frauen und Mütter sind nach wie vor seltener in Führungspositionen vertreten und verdienen we-
niger als Väter und Männer. Was sind die Gründe und welche Veränderungsmassnahmen braucht 
es? einführungsreferat und erfahrungsaustausch. Leitung: Prof. Dr. Katja Rost, Ordentliche 
Professorin für Soziologie und Privatdozentin für Wirtschaftswissenschaften, Universität Zürich, 
www.uzh.ch

17  rezepte gegeN SexISMuS 
Genug vom sich ärgern, sprachlos sein oder sich schämen? Wir üben, sexistische Botschaften zu 
erkennen, zu benennen, sich zu wehren und – ganz wichtig – Erfolge zu verbuchen. Wir diskutieren, 
was sexistisch ist und wie ich mich alleine/gemeinsam mit anderen wehren kann. Workshop mit 
tipps. Leitung: Christine Scheidegger, Politologin, Herausgeberin von «Sexistische Botschaften» 
(2016), www.christine-scheidegger.ch

18  perSoNaL braNDINg – auFtrIttSkoMpeteNz – SMaLLtaLk 
Wie gelingt es Ihnen, Ihre Körpersprache, Ihre Kleidung und anderes mehr als Ausdruck Ihrer 
Persönlichkeit wirksam und kompetent einzusetzen und sich dabei wohl zu fühlen? Testen Sie 
Ihre Wahrnehmung und vertiefen Sie Ihre Auftrittskompetenz beim vergnüglichen Smalltalk! 
Fachreferat mit Inputs und übungen. Leitung: Lucia Bleuler, Image Coach und Management-
Trainerin, www.luciableuler.ch 

workshops 13 bis 24 am  NacHMIttag  (13.45–15.45 uhr)
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19  eNtFaLtuNg Statt LIFteN 
Wie entwickle ich mein Profil in interkulturellen Teams und Gruppen: Authentisch – wert-
schätzend – differenziert. Ob Kommunikation, Werte, Haltungen oder Rollenverständnis, die 
Globalisierung fordert Frauen noch stärker heraus, ein klares Profil zu zeigen. Workshop mit 
Impulsreferat und praktischen übungen. Leitung: Martina Flury, Ausbilderin eidg. FA, Dipl. 
systemischer Coach und Beraterin, www.martina-flury.com

20  DIe geNeratIoN Y SteHt über Der geScHLecHter-Debatte. oDer?
Junge Frauen fühlen sich durch Frauenförderung schnell beleidigt. Von Kindesbeinen an wurde 
in ihnen der Gleichheitsgedanke genährt – eine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts 
kommt ihnen wie eine Geschichte aus Oma’s Zeiten vor. Bis sie an eine eigene Familie denken… 
rereferat mit gruppendiskussion. Leitung: Christine Wittmer, Sales- und Leadership-Coach, 
Geschäftsführerin Wirtschaftsfrauen Schweiz, www.punkt-satz-sieg.ch

21  MacHtSpIeLe: DeN kopF NIcHt IN DeN SaND SteckeN!
Viel und gut arbeiten ist Frauen wichtig. Aber wie steht es um die Entwicklung unserer Positio-
nen? Tun und Nicht-Tun gestalten unseren Einfluss. Dazu gibt es Anstösse, die wir diskutieren. 
arbeitswerkstatt mit Input und moderierter Diskussion. Leitung: Zita Küng, Juristin und 
Führungskräftecoach, www.equality-consulting.ch

22  WIe geLINgt Der WIeDereINStIeg? 
Sie sind gut qualifiziert und haben sich einige Jahre Ihrer Familie gewidmet. Nun möchten Sie 
wieder ins Erwerbsleben einsteigen? Was müssen Sie beachten, welche Fallen sollten Sie ver-
meiden? Wie funktioniert der Arbeitsmarkt heute und wie finden Sie die passende Weiterbildung? 
Impulsreferat mit beispielen, Diskussion und erfahrungsaustausch. Leitung: Prof. Dr. Gudrun 
Sander, Programmleitung «Women Back to Business» an der Universität St. Gallen, und Anneliese 
Fehr, Programm Managerin, www.es.unisg.ch/wbb

23  beruF uND FaMILIe Der NorMaLFaLL – aucH Für MIcH!
Welches Modell passt zu mir und was wünsche ich mir? Die Rollenaufteilung in der Familie 
können wir gemeinsam mit dem Partner entscheiden, um unseren allseitigen Bedürfnissen nach-
zukommen. Mehr Mut, mehr Kreativität, mehr Diskussion! Workshop – ausprobieren,  
austauschen und loslegen! Leitung: Kathrin Puhan-Henz, MBA, selbständige Unternehmerin 
und Trainerin, www.familydesign.ch 

24  DIgItaLISIerte arbeItSWeLt: FLucH oDer SegeN?
Die Maschine oder der Mensch: Wer gibt künftig den Takt vor? Was steckt hinter dem Begriff der 
vierten industriellen Revolution? Wo liegen die Chancen und wo die Risiken für Sie oder für Ihr 
Unternehmen? Impulsreferat, moderierte Diskussion und erfahrungsaustausch.  
Leitung: Therese Schneider, Partnerin Merido AG, Vizepräsidentin Wirtschaftsfrauen Schweiz,  
www.merido.ch



UNSERE VISION
ein gewaltfreies Frauenleben.

Unsere Grundhaltung gegenüber sexueller Gewalt
Sexuelle Gewalt ist Machtmissbrauch mittels Sexualität. Wir sind überzeugt, dass sexuelle Gewalt 
ihren Ursprung in den gesellschaftlichen Machtverhältnissen zwischen Mann und Frau hat.  
Wir sehen sexuelle Gewalt als gesellschaftliches Phänomen, das individuell erlebt und erlitten wird. 
Sexuelle Gewalt geschieht in allen Lebensbereichen und nimmt unterschiedliche Formen an.

Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen.
IBAN CH28 0900 0000 8004 4005 3
Postkonto 80-4405-3

Anerkannte Opferberatungsstelle des Kanton Zürich für sexuelle  
und häusliche Gewalt - Fachstelle sexuelle Gewalt.  
Kollektivmitglied der Frauenzentrale. 

www.frauenberatung.ch
Tel. 044 291 46 46

info@frauenberatung.ch

Wir beraten Sie kostelos, mit Respekt, Kompetenz und Integrität.



FINaNzIeLLe uNterStützuNg:  

Fachstelle für Gleichstellung von Frau 
und Mann im Kanton Zürich

Migros Kulturprozent

Stiftung für Staatsbürgerliche Erziehung 
und Schulung

Zürcher Kantonalbank

ein grosses Dankeschön

support

aNDere uNterStützuNg:

   Universität Zürich,  
Abteilung Gleichstellung

  Universität Zürich
  Wirtschaftsfrauen Schweiz

An den öffentlichen Führungen in der Urania-Sternwarte lernen 
Sie das über 100-jährige Teleskop kennen und hören Erstaun-
liches über das All. Bei guter Sicht sind Himmelsbeobach-
tungen möglich. Mitten in der Stadt Zürich auf 50 Meter Höhe. 
Jeweils Donnerstag bis Samstag um 20 Uhr bei jedem Wetter.  
Uraniastrasse 9, 8001 Zürich.

Nach der Frauentagung Lust auf einen 
Blick ins Universum?

urania-sternwarte.ch

ANZEIGE



«  Einfacher  
als hier  
komme ich 
nirgends  
zu guter 
Bildung. »

EB Zürich, die Kantonale  
      Berufsschule für Weiterbildung  

Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich
www.eb-zuerich.ch

2016-07-24-frauenzentrale-148x102.indd   1 24.08.16   12:27

Brändle Druck AG – Ihre 
Full-Service-Druckerei

Ob Text, Bild, Digital- oder Offsetdruck.
Von der Visitenkarte bis zum Schreibblock,
vom Flyer bis zum Prospekt oder von der
Offertmappe bis zur Imagebroschüre; 
alles aus einer Hand und in einer Verantwortung.

Wir nehmen Ihnen den Druck ab, ganz 
nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. 
Flexibel, zuverlässig und termintreu.

Bahnhofstrasse 47  | 9402 Mörschwil
Tel. 071 866 11 70 | verkauf@braendle-druck.ch

DRUCKPARTNER?  KLAR, BRAENDLE-DRUCK.CH!

Ihr Druckpartner seit 1941
Jahre

traditionell fortschrittlich
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wegbeschreibung«  Einfacher  
als hier  
komme ich 
nirgends  
zu guter 
Bildung. »

EB Zürich, die Kantonale  
      Berufsschule für Weiterbildung  

Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich
www.eb-zuerich.ch
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eröffnung und Schlussveranstaltung
1   Universität Zürich, Hauptgebäude, Hörsaal KOL-F 101, Rämistrasse 71 , 8001 Zürich 

(Mittagessen im Hauptgebäude, Lichthof)

Workhops
2  Universität Zürich, Seminarräume SOE, Schönberggasse 11 , 8001 Zürich

anfahrt

1  ab Hauptbahnhof: Tram 6 oder 10 (Haltestelle ETH/Universitätsspital) 

2  ab Bellevue: Tram 5 oder 9 (Haltestelle Kantonsschule) 

3  ab Central: Polybahn (bis Polyterrasse ETH)

So finden Sie zur tagung

etH/universitäts-
spital

kantonsschule

polyterrasse etH

1

2

3

2

1

1

2

Soe

koL-F 101

Hauptgebäude
koL-F 101

Seminarräume
Soe



1971
Ja zum Frauenstimm- und  Wahlrecht 
• 7. Februar 1971. In der Volksabstimmung nehmen   

die stimmberechtigten Männer das Stimm- und 
Wahl recht für Frauen in eidgenössischen Angelegen-

heiten an. Bei den ersten eidgenössischen Wahlen 
mit Frauenbeteiligung im Oktober 1971 gewinnen die 

Frauen 10 der 200 Sitze im Nationalrat, im Ständerat 

einen von 46 Sitzen. 

1974 
Europäische Menschenrechts-
konvention (EMRK) • 28. November 1974. Die EMRK tritt für die  

Schweiz in Kraft. In Anlehnung an die Allgemeine 
 Erklärung  der Menschenrechte enthält die Konven-

tion einen   Katalog der wichtigsten Freiheitsrechte 
und ein Verbot der Diskriminierung u.a. aufgrund  
des  Geschlechts.

1975 
Vierter Schweizerischer  Kongress für 
Fraueninteressen in Bern• 17.–19. Januar 1975. Über 80 Frauenorganisatio-

nen nehmen teil. Sie lancieren die Initiative «Gleiche 

Rechte für Mann und Frau» und fordern ein eidge-
nössisches Organ für Frauenfragen.

1976 
Einsetzung der Eidgenössischen 
 Kommission für Frauenfragen EKF
• 28. Januar 1976. Der Bundesrat setzt die Eidge-
nössische Kommission für Frauenfragen EKF als 
ständige ausserparlamentarische Kommission ein. 

Sie hat den Auftrag, die Situation der Frauen in der 

Schweiz zu analysieren, Behörden und Politik zu 
 beraten, mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbei-

ten und aufzuzeigen, welche Massnahmen nötig sind,  

um die Diskriminierung von Frauen abzubauen.

1979 
Erstes Frauenhaus in Zürich eröffnet
• 1. Juli 1979. Im Frauenhaus finden Frauen und 
ihre Kinder Schutz vor häuslicher Gewalt sowie 
Beratung und Betreuung. Getragen von autonomen 

Frauengruppen, entstehen auch in andern Städten 

Frauenhäuser.

1981 
Gleichstellung von Frau und Mann in 
der Bundesverfassung • 14. Juni 1981. Volk und Stände sagen ja zur Ver-

ankerung der Gleichberechtigung in der Verfassung. 

Art. 4 Abs. 2 BV [heute: Art. 8 Abs. 3] lautet neu: 
«Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz 
sorgt für ihre Gleichstellung [seit 2000: rechtliche 
und tatsächliche Gleichstellung], vor allem in Fami-

lie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben An-

spruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.» 

1982 
Gleichheit der Geschlechter im  
Unterrichtswesen• 12. Februar 1982. Gemäss Bundesgericht ist es 

unzulässig, die Geschlechter bei der Zulassung zur 

Mittelschule unterschiedlich zu behandeln. Damit 
erhalten die Eltern von Waadtländer Schülerinnen 
Recht, die Klage eingereicht hatten, weil für Mäd-
chen strengere Eintrittsbedingungen galten als für 

Jungen.

1985 
Neues Eherecht• 22. September 1985. Das Volk stimmt in einer 

 Referendumsabstimmung dem neuen Eherecht zu. 

Im Zentrum stehen die gleichberechtigte Partner-
schaft sowie die gemeinsame Verantwortung von 
Frau und Mann für die Pflege und Erziehung der 
Kinder sowie den Familienunterhalt. (in Kraft seit 
1.1.1988)  

Viel erreicht –      neu heraus-gefordert
1988 
Einsetzung des Eidgenössischen
Büros für die Gleichstellung von  
Frau und Mann EBG• 1. September 1988. Auf der Grundlage des Gleich-

stellungsartikels in der Bundesverfassung setzt 
der Bundesrat das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann EBG ein. In den 
folgenden Jahren entstehen auch in verschiedenen 

Kantonen und Städten Gleichstellungsstellen. 

1990 
Letzter Kanton muss Frauenstimm- 
und Wahlrecht einführen• 27. November 1990. Das Bundesgericht legt die 

 Innerrhoder Kantonsverfassung zugunsten der 
 politischen Frauenrechte aus und zwingt damit den 

 Kanton Appenzell Innerrhoden als letzten Kanton, 
das Stimm- und Wahlrecht für Frauen per sofort 
 ein zuführen. 

1991 
Landesweiter Frauenstreik:  «Wenn Frau will, steht alles still»

• 14. Juni 1991. Eine halbe Million Frauen beteiligen  

sich am 10. Jahrestag des Verfassungsartikels 
«Gleiche Rechte für Mann und Frau» an einem lan-
desweiten Frauenstreik. Dieser erhält internationale 

Beachtung.

1992 
Neues Bürgerrecht tritt in Kraft
• 1. Januar 1992. Das neue Gesetz stellt Frau und 
Mann im Bürgerrecht gleich. Neu behalten Schwei-

zerinnen bei der Heirat mit einem Ausländer auto-
matisch das Schweizer Bürgerrecht (vorher nur auf 

ausdrückliche Erklärung). Umgekehrt erwerben 
ausländische Frauen mit der Heirat nicht mehr 
 automatisch das Schweizer Bürgerrecht.

40 Jahre EKF – 40 Fakten 

1996 
Gleichstellungsgesetz tritt in Kraft
• 1. Juli 1996. Zentraler Punkt des Bundesgesetzes 

über die Gleichstellung von Frau und Mann (GIG) ist 

ein allgemeines Diskriminierungsverbot im Bereich 

der Erwerbsarbeit. Dieses gilt für Anstellung, Auf-
gabenzuteilung, Arbeitsbedingungen, Entlöhnung, 
Aus- und Weiterbildung, Beförderung und Entlas-
sung. Auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gilt 

als Diskriminierung. 

1997 
UNO-Kinderrechtskonvention (KRK) 
• 24. Februar 1997. Die Schweiz ratifiziert die Kon-
vention. Sie garantiert die Rechte der Mädchen und 

Jungen auf Förderung und Schutz und verbietet u.a. 

Gewalt, Kinderhandel, Ausbeutung und sexuellen 
Missbrauch in der Familie. (in Kraft seit 26.3.1997)UNO-Frauenrechtskonvention (CEDAW)

• 27. März 1997. Die Schweiz tritt als eines der 
letzten Länder dem UNO-Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 

(CEDAW) bei. Die Konvention enthält ein allgemeines 

Diskriminierungsverbot sowie detaillierte Bestim-
mungen gegen die Diskriminierung von Frauen in 
Politik, Öffentlichkeit, Wirtschaft und Kultur, im 
sozialen Leben und im Zivilrecht. Sie verpflichtet die 

Schweiz zur regelmässigen Berichterstattung über 

den Stand der Gleichstellung. (in Kraft seit 26.4.1997)

1999 
Frauenspezifische Fluchtgründe
• 1. Oktober 1999. Bei der Revision des Asylgesetzes 

wird der Flüchtlingsbegriff (Art. 3) neu definiert; 
Absatz 2 bestimmt, dass frauenspezifischen Flucht-

gründen Rechnung zu tragen ist. 

2000 
Neues Scheidungsrecht tritt in Kraft
• 1. Januar 2000. Zentrale Neuerungen sind die 
hälftige Teilung der während der Ehe aufgebauten 
2. Säule (Pensionskasse) sowie die Möglichkeit der 

gemeinsamen elterlichen Sorge. 
Chancengleichheit an  Hochschulen
• 1. April 2000. Das Universitätsförderungsgesetz 
tritt in Kraft. Zu den Zielen gehört die Verwirklichung 

der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen 
universitären Stufen. Im Jahr 2000 startet auch das 

Bundesprogramm «Chancengleichheit von Frau und 

Mann» an Hochschulen. Unter anderem soll der 
weibliche Nachwuchs gefördert und die Vereinbarkeit 

von akademischer Karriere und Familie verbessert 

werden. 

2002 
Ja zur Fristenregelung • 2. Juli 2002. Das Volk sagt ja zur Entkriminalisie-

rung des Schwangerschaftsabbruchs in den ersten 

12 Wochen. (in Kraft seit 1.10.2002)

2003 
Impulsprogramm  Kinderbetreuung
• 1. Februar 2003. Das neue Bundesgesetz über 
 Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreu-
ung soll zusätzliche Tagesbetreuungsplätze für 
Kinder schaffen, damit die Eltern Erwerbsarbeit und 

Familie besser vereinbaren können. Das befristete 

Programm wird vom Parlament im Herbst 2014 bis 

zum 31. Januar 2019 verlängert.

2004 
Gewalt in Ehe und Partnerschaft  
wird Offizialdelikt• 1. April 2004. Körperliche Gewalt sowie  sexuelle   

Nötigung und Vergewaltigung in einer Ehe oder 
 Lebensgemeinschaft werden neu von Amtes wegen 

verfolgt. (Seit 1992 wird Vergewaltigung in der Ehe 
auf Antrag verfolgt.)

Ja zum Erwerbsersatz bei  Mutterschaft• 26. September 2004. Das Stimmvolk nimmt 
die EO-Revision an. Damit haben angestellte und 
selbständig erwerbende Frauen Anspruch auf eine 

Mutterschaftsentschädigung. Während 14 Wochen 
erhalten sie 80 % ihres bisherigen Einkommens. (in 

Kraft seit 1.7.2005) 

2005 
Partnerschaftsgesetz• 5. Juni 2005. Das Bundesgesetz über die einge-

tragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare 

wird vom Volk angenommen. Frauen- und Män-
nerpaare können sich neu auf dem Zivilstandsamt 
registrieren lassen und erhalten damit weitgehend 

die gleichen Rechte und Pflichten wie Ehepaare. (in 

Kraft seit 1.1.2007)

2007 
Besserer Schutz vor häuslicher Gewalt
• 1. Juli 2007. Änderung des Zivilgesetzbuchs  
(Art. 28b): Gewalttäter können künftig aus der ge-
mein samen Wohnung weggewiesen werden.

2008 
Zusatzprotokoll zur UNO-Frauen-
rechtskonvention• 29. September 2008. Die Schweiz ratifiziert das 

 Zusatzprotokoll zur UNO-Frauen rechtskonvention 
(CEDAW). Damit kann der Ausschuss auch indivi-
duelle Beschwerden aus der Schweiz entgegen-
nehmen. (in Kraft seit 29.12.2008)

Fehlende Mankoteilung im Unterhaltsrecht• 23. Oktober 2008. Das Bundesgericht stellt fest, 
dass die geltenden Gesetze bei Mankofällen zu einer 

«unbefriedigenden Situation» führen: Wenn das 
Einkommen nach Trennung oder Scheidung nicht 
für zwei Haushalte ausreicht, müssen die Unter-
haltsgläubiger – in der Regel die Frauen – das ganze 

Manko tragen und Unterstützung beim  Sozialamt be-

antragen. Laut Bundesgericht ist es am Gesetzgeber, 

eine diskriminierungsfreie Lösung zu schaffen. 

 

2010 
Gedenkanlass in Hindelbank 
• 10. September 2010. In den Anstalten Hindelbank 

findet ein Gedenkanlass statt, an dem sich Bund 
und Kantone öffentlich für das Leid entschuldigen, 

das Frauen und Männern durch administrative 
Versorgungen angetan wurde. Zu den Opfern dieser 

Zwangsmassnahmen gehören zahlreiche Frauen 
(darunter viele Minderjährige), die bis 1981 in Hin-
delbank ohne Strafurteil wegen «lasterhaften Le-
benswandels» oder ähnlichen Gründen festgehalten 

wurden. Am 1. August 2014 tritt das Bundesgesetz 

zur Rehabilitierung administrativ Versorgter in Kraft.  

2012 
Verbot der weiblichen Genital-
verstümmelung• 1. Juli 2012. Das Strafgesetzbuch wird um den  

Artikel 124 ergänzt. Demnach macht sich strafbar, 

«wer die Genitalien einer weiblichen Person ver-
stümmelt, in ihrer natürlichen Funktion erheblich 
und dauerhaft beeinträchtigt oder in anderer Weise 

schädigt».  Parallel zur neuen Gesetzesbestimmung 

wird die Sensibilisierungs- und Beratungsarbeit 
verstärkt. 

2013 
Neues Namensrecht tritt in Kraft
• 1. Januar 2013. Das neue Namensrechts trägt der 

Gleichstellung der Geschlechter Rechnung. Frau und 

Mann können bei der Heirat entweder ihren ange-
stammten Namen behalten oder einen gemeinsamen 

Familiennamen wählen. 

Schärfere Bestimmungen zur 
Zwangsheirat• 1. Juli 2013. Das Bundesgesetz über  Massnahmen 

gegen Zwangsheirat tritt in Kraft. Ab 2013 startet 
zudem ein Bundesprogramm, um innerhalb von fünf 

Jahren  funktionierende «Netzwerke gegen Zwangs-

heirat» aufzubauen. Diese sollen Präventionsmass-

nahmen durchführen und Opferhilfe anbieten. 

UNO-Menschenrechtspakte I und II 
treten für die Schweiz in Kraft 
• 18. September 1992. Sowohl Pakt I über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte wie Pakt 

II über bürgerliche und politische Rechte enthalten 

ein Verbot der Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts (Artikel 2) und das Gebot der Gleichstel-
lung von Frau und Mann (Artikel 3).

1993 
Hilfe für Opfer von Gewalttaten
• 1. Januar 1993. Das Opferhilfegesetz (OHG) tritt 
in Kraft. Opfer von Gewalttaten, insbesondere auch 

 Opfer sexueller Gewalt, werden rechtlich besser ge-

stellt und erhalten Anspruch auf staatliche Hilfe. Weltkonferenz über Menschenrechte 
in Wien
• 14.–25. Juni 1993. Die Schlussdeklaration hält fest, 

dass die Menschenrechte von Frauen und Mädchen 

ein «unveräusserlicher, integraler und unabtrenn-
barer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte» 

sind.

1995 
10. AHV-Revision: Splitting und 
 Erziehungsgutschriften• 25. Juni 1995. Das Volk stimmt in der Referen-

dums abstimmung für Neuerungen in der Altersvor-

sorge. Die Ehepaarrente wird durch zwei Individual-

renten abgelöst, neu eingeführt werden auch 
Erziehungs- und Betreuungsgutschriften sowie das 

Splitting: Um die Rente zu berechnen, wird das Ein-

kommen von Frau und Mann während der Ehe hälftig 

geteilt. (in Kraft seit 1.1.1997)

4. Weltfrauenkonferenz in Beijing
• 4.–15. September 1995. 20 Jahre nach der ersten 

Weltfrauenkonferenz in Mexico City verabschiedet die 

internationale Staatengemeinschaft die Aktionsplatt-

form «Gleichstellung, Entwicklung, Frieden» mit 12 

Schwerpunkten für die Umsetzung der  Frauenrechte.

2014 
Gemeinsame elterliche Sorge 
als  Regelfall• 1. Juli 2014. Das Zivilgesetzbuch sieht neu als 

 Regelfall vor, dass Eltern das Sorgerecht nach einer 

Scheidung weiterhin gemeinsam ausüben. Auch bei 

unverheirateten Eltern soll die gemeinsame Sorge 

künftig die Regel sein.

Lohngleichheit • 22. Oktober 2014. Der Bundesrat kündigt 
 zusätz liche Massnahmen gegen Lohndiskrimi nie-
rung von Frauen an. Arbeitgeber sollen gesetzlich 
zu Lohnanalysen und unabhängigen Kontrollen 
verpflichtet werden. Im privaten Sektor beträgt die 

Diskrimi nierung durchschnittlich 677 Franken pro 
 Monat. Insgesamt sind das 7.7 Mrd pro Jahr, die 
Frauen entgehen, weil sie Frauen sind.Bildung und Erwerbsarbeit• Die Bildungsunterschiede  zwischen den Geschlech-

tern haben sich verringert, doch bleiben Frauen 
häufiger   als Männer ohne nachobligatorische  Bil-
dung. Auf Hochschulebene schliessen seit 2008 mehr 

Frauen als Männer  ab. Die Wahl der Fachrichtung 
bleibt stark geschlechtsspezifisch. Die Erwerbsquote 

der Frauen ist kontinuierlich gestiegen und liegt 
2014 noch knapp 10 Prozentpunkte unter jener der 

Männer (Frauen 79 %; Männer 88.5 %). Frauen  haben 

jedoch (bei gleichem Bildungsstand) eine niedrigere 

berufliche Stellung als Männer und arbeiten mehr-
heitlich Teilzeit (Frauen 59 %; Männer 16 %). (Quelle: 

Bundesamt für Statistik BFS)

2015 
Kindesunterhalt • 20. März 2015. Das Parlament verabschiedet eine 

Neuregelung des Unterhaltsrechts im Zivilgesetz-
buch. Neu wird der Betreuungsunterhalt als An-
spruch des Kindes definiert. Damit werden Kinder 
unverheirateter Eltern jenen von Ehepaaren gleich-

gestellt. Neu ist zudem der Vorrang des Kindesunter-

halts vor anderen familienrechtlichen Pflichten, die 

Nennung der alternierenden Obhut im Gesetz und die 

einheitliche Inkassohilfe, die per Verordnung geregelt 

werden soll. Auf die Festlegung eines Mindestunter-

halts und auf eine neue Regelung der Mankofälle 
wird verzichtet.

Eidgenössische Wahlen am  18. Oktober 2015• 1. Juli 2015. Vor den Wahlen beträgt der Frauen-
anteil im Nationalrat 31 Prozent und im Ständerat 
knapp 20 Prozent. Mit dem Projekt «Frauen wählen!» 

werden Frauen und Männer aufgefordert, sich an den 

Wahlen zu beteiligen und gezielt Frauen ins Parla-
ment zu wählen. Durchgeführt wird dieses Projekt 
von der Eidgenössischen Kommission für Frauen-
fragen EKF und den in ihr vertretenen Frauendach-
organisationen.
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1988
Einsetzung des Eidgenössischen
Büros für die Gleichstellung von  
Frau und Mann EBG• 1. September 1988. Auf der Grundlage des Gleich-

stellungsartikels in der Bundesverfassung setzt 
der Bundesrat das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann EBG ein. In den 
folgenden Jahren entstehen auch in verschiedenen 

Kantonen und Städten Gleichstellungsstellen. 

Letzter Kanton muss Frauenstimm- 
und Wahlrecht einführen• 27. November 1990. Das Bundesgericht legt die 

Innerrhoder Kantonsverfassung zugunsten der rauenrechte aus und zwingt damit den 
on Appenzell Innerrhoden als letzten Kanton, 

das Stimm- und Wahlrecht für Frauen per sofort 

Landesweiter Frauenstreik:  «Wenn Frau will, steht alles still»

der Erwerbsarbeit. Dieses gilt für Anstellung, Auf
eilung, Arbeitsbedingungen, Entlöhnung, 

Aus- und Weiterbildung, Beförderung und Entlas-
sung. Auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gilt 

als Diskriminierung. 

1997
UNO-Kinderrechtskonvention (KRK) 
• 24. Februar 1997. Die Schweiz ratifiziert die Kon-
vention. Sie garantiert die Rechte der Mädchen und 

Jungen auf Förderung und Schutz und verbietet u.a. 

Gewalt, Kinderhandel, Ausbeutung und sexuellen 
Missbrauch in der Familie. (in Kraft seit 26.3.1997)UNO-Frauenrechtskonvention (CEDAW)

• 27. März 1997. Die Schweiz tritt als eines der 
letzten Länder dem UNO-Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 

(CEDAW) bei. Die Konvention enthält ein allgemeines 

Diskriminierungsverbot sowie detaillierte Bestim-
mungen gegen die Diskriminierung von Frauen in 
Politik, Öffentlichkeit, Wirtschaft und Kultur, im 
sozialen Leben und im Zivilrecht. Sie verpflichtet die 

Schweiz zur regelmässigen Berichterstattung über 

den Stand der Gleichstellung. (in Kraft seit 26.4.1997)

1999
Frauenspezifische Fluchtgründe
• 1. Oktober 1999. 

rung des Schwangerschaftsabbruchs in den ersten 

12 Wochen. (in Kraft seit 1.10.2002)

2003
Impulsprogramm Kinderbetreuung
• 1. Februar 2003. Das neue Bundesgesetz über 
Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreu-
ung soll zusätzliche Tagesbetreuungsplätze für 
Kinder schaffen, damit die Eltern Erwerbsarbeit und 

Familie besser vereinbaren können. Das befristete 

Programm wird vom Parlament im Herbst 2014 bis 

zum 31. Januar 2019 verlängert.

2004
Gewalt in Ehe und Partnerschaft  
wird Offizialdelikt• 1. April 2004. Körperliche Gewalt sowie sexuelle

Nötigung und Vergewaltigung in einer Ehe oder 
Lebensgemeinschaft werden neu von Amtes wegen 

verfolgt. (Seit 1992 wird Vergewaltigung in der Ehe 
auf Antrag verfolgt.)

Ja zum Erwerbsersatz bei Mutterschaft• 26. September 2004. Das Stimmvolk nimmt 
die EO-Revision an. Damit haben angestellte und 
selbständig erwerbende Frauen Anspruch auf eine 

Mutterschaftsentschädigung. Während 14 Wochen 
erhalten sie 80% ihres bisherigen Einkommens. (in 

Kraft seit 1.7.2005) 

2005
Partnerschaftsgesetz• 5. Juni 2005. Das Bundesgesetz über die einge-

tragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare 

wird vom Volk angenommen. Frauen- und Män-
nerpaare können sich neu auf dem Zivilstandsamt 

• 23. Oktober 2008. Das Bundesgericht stellt fest, 
dass die geltenden Gesetze bei Mankofällen zu einer 

«unbefriedigenden Situation» führen: Wenn das 
Einkommen nach Trennung oder Scheidung nicht 
für zwei Haushalte ausreicht, müssen die Unter-
haltsgläubiger – in der Regel die Frauen – das ganze 

Manko tragen und Unterstützung beim Sozialamt be-

antragen. Laut Bundesgericht ist es am Gesetzgeber, 

eine diskriminierungsfreie Lösung zu schaffen. 

2010
Gedenkanlass in Hindelbank 
• 10. September 2010. In den Anstalten Hindelbank 

findet ein Gedenkanlass statt, an dem sich Bund 
und Kantone öffentlich für das Leid entschuldigen, 

das Frauen und Männern durch administrative 
Versorgungen angetan wurde. Zu den Opfern dieser 

Zwangsmassnahmen gehören zahlreiche Frauen 
(darunter viele Minderjährige), die bis 1981 in Hin-
delbank ohne Strafurteil wegen «lasterhaften Le-
benswandels» oder ähnlichen Gründen festgehalten 

wurden. Am 1. August 2014 tritt das Bundesgesetz 

zur Rehabilitierung administrativ Versorgter in Kraft.  

2012
Verbot der weiblichen Genital-
verstümmelung• 1. Juli 2012. Das Strafgesetzbuch wird um den  

Artikel 124 ergänzt. Demnach macht sich strafbar, 

«wer die Genitalien einer weiblichen Person ver-
stümmelt, in ihrer natürlichen Funktion erheblich 
und dauerhaft beeinträchtigt oder in anderer Weise 

schädigt». Parallel zur neuen Gesetzesbestimmung 

wird die Sensibilisierungs- und Beratungsarbeit 
verstärkt. 

2013

UNO-Menschenrechtspakte I und II 
treten für die Schweiz in Kraft 
• 18. September 1992. Sowohl Pakt I über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte wie Pakt 

II über bürgerliche und politische Rechte enthalten 

ein Verbot der Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts (Artikel 2) und das Gebot der Gleichstel-
lung von Frau und Mann (Artikel 3).

1993
Hilfe für Opfer von Gewalttaten
• 1. Januar 1993. Das Opferhilfegesetz (OHG) tritt 
in Kraft. Opfer von Gewalttaten, insbesondere auch 

Opfer sexueller Gewalt, werden rechtlich besser ge-

stellt und erhalten Anspruch auf staatliche Hilfe. Weltkonferenz über Menschenrechte 
in Wien
• 14.–25. Juni 1993. Die Schlussdeklaration hält fest, 

dass die Menschenrechte von Frauen und Mädchen 

ein «unveräusserlicher, integraler und unabtrenn-
barer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte» 

sind.

1995
10. AHV-Revision: Splitting und 
Erziehungsgutschriften• 25. Juni 1995. Das Volk stimmt in der Referen-

dumsabstimmung für Neuerungen in der Altersvor-

sorge. Die Ehepaarrente wird durch zwei Individual-

renten abgelöst, neu eingeführt werden auch 
Erziehungs- und Betreuungsgutschriften sowie das 

Splitting: Um die Rente zu berechnen, wird das Ein-

2014
Gemeinsame elterliche Sorge 
als Regelfall• 1. Juli 2014. Das Zivilgesetzbuch sieht neu als 

Regelfall vor, dass Eltern das Sorgerecht nach einer 

Scheidung weiterhin gemeinsam ausüben. Auch bei 

unverheirateten Eltern soll die gemeinsame Sorge 

künftig die Regel sein.

Lohngleichheit • 22. Oktober 2014. Der Bundesrat kündigt 
zusätzliche Massnahmen gegen Lohndiskriminie-
rung von Frauen an. Arbeitgeber sollen gesetzlich 
zu Lohnanalysen und unabhängigen Kontrollen 
verpflichtet werden. Im privaten Sektor beträgt die 

Diskriminierung durchschnittlich 677 Franken pro 
Monat. Insgesamt sind das 7.7 Mrd pro Jahr, die 
Frauen entgehen, weil sie Frauen sind.Bildung und Erwerbsarbeit• Die Bildungsunterschiede zwischen den Geschlech-

tern haben sich verringert, doch bleiben Frauen 
häufiger als Männer ohne nachobligatorische Bil-
dung. Auf Hochschulebene schliessen seit 2008 mehr 

Frauen als Männer ab. Die Wahl der Fachrichtung 

Frauen als Männer ab. Die Wahl der Fachrichtung 

 ab. Die Wahl der Fachrichtung 

Frauen als Männerbleibt stark geschlechtsspezifisch. Die Erwerbsquote 

der Frauen ist kontinuierlich gestiegen und liegt 
2014 noch knapp 10 Prozentpunkte unter jener der 

Männer (Frauen 79%; Männer 88.5%). Frauen haben 

jedoch (bei gleichem Bildungsstand) eine niedrigere 

berufliche Stellung als Männer und arbeiten mehr-
heitlich Teilzeit (Frauen 59%; Männer 16%). (Quelle: 

Bundesamt für Statistik BFS)

2015
Kindesunterhalt • 20. März 2015. Das Parlament verabschiedet eine 

Neuregelung des Unterhaltsrechts im Zivilgesetz-
buch. Neu wird der Betreuungsunterhalt als An-

Viel erreicht –
          neu heraus gefordert

40 Jahre EKF – 40 Fakten 

Fünf Jahre nach der Einführung des  Frauen  stimm- und Wahl-

rechts setzt der Bundes rat 1976 auf Druck der Frauen organisa-

tionen die  Eidgenössische  Kommission für Frauen fragen  EKF 

ein.  Seither engagiert sich die EKF für die Rechte von Frauen und 

 arbeitet mit zahl reichen Organisa tionen und  Personen  erfolgreich 

 zusammen . In diesem  Faktenblatt  finden   Sie 40 wichtige Meilen-

steine auf dem langen  Weg zur  Gleichstellung von Frau und 

Mann. An neuen Heraus forderungen fehlt es nicht. 

Poster zum Thema Gleichstellung  
von Frau und Mann
In unserem Faktenblatt finden Sie 40 Meilensteine auf dem Weg zur 
Gleichstellung von Frau und Mann von 1971–2015. (Format 42 x 70 cm)
Geeignet auch für den Unterricht (ab Sekundarstufe I/II).
Erschienen zum 40-Jahr-Jubiläum der Eidgenössischen Kommission  
für Frauenfragen EKF.

Jetzt kostenlos bestellen: ekf@ebg.admin.ch | www.frauenkommission.ch
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tagungsgebühr (inkl. begrüssungskaff ee, Mittagessen und getränke)

   CHF 180.–

   CHF 140.– für Mitglieder der Frauenzentrale Zürich
und für Mitglieder der Wirtschaftsfrauen Schweiz

   CHF 140.– ich werde Mitglied der Frauenzentrale 
und bezahle den Mitgliederpreis

Name

Vorname

Beruf / Funktion Geb.datum

Firma / Organisation

Adresse

PLZ / Ort

Telefon E-Mail

Datum Unterschrift

Workshops
Die Workshops fi nden in zwei Serien (Vormittag/Nachmittag) statt. Bitte wählen 
Sie pro Serie zwei Workshops aus und geben Sie uns Ihre 1. und 2. Priorität an. Die 
Einteilung wird nach Eingang der Anmeldungen vorgenommen. Nach Ablauf der 
Anmeldefrist erhalten Sie eine Bestätigung mit Ihrer Workshop-Zuteilung. 

vormittag 1. Priorität: Workshop Nr.:   2. Priorität: Workshop Nr.: 
Nachmittag  1. Priorität: Workshop Nr.:  2. Priorität: Workshop Nr.:

anmeldeschluss: Dienstag, 18. oktober 2016
Anmeldungen über unsere Webseite www.frauenzentrale-zh.ch, per Post an die 
Frauenzentrale Zürich, Am Schanzengraben 29, 8002 Zürich, oder via E-Mail an 
zh@frauenzentrale.ch. 

Bitte beachten Sie, dass wir bei Abmeldungen nach dem 18. Oktober sowie bei einer Nicht-Teilnahme 
den vollen Tagungsbeitrag in Rechnung stellen müssen, sofern keine Ersatzteilnehmerin gefunden wird.

anmeLDung

Frauentagung 2016: Jetzt anmelden!

1971
Ja zum Frauenstimm- und  Wahlrecht 
• 7. Februar 1971. In der Volksabstimmung nehmen   

die stimmberechtigten Männer das Stimm- und 
Wahl recht für Frauen in eidgenössischen Angelegen-

heiten an. Bei den ersten eidgenössischen Wahlen 
mit Frauenbeteiligung im Oktober 1971 gewinnen die 

Frauen 10 der 200 Sitze im Nationalrat, im Ständerat 

einen von 46 Sitzen. 

1974 
Europäische Menschenrechts-
konvention (EMRK) • 28. November 1974. Die EMRK tritt für die  

Schweiz in Kraft. In Anlehnung an die Allgemeine 
 Erklärung  der Menschenrechte enthält die Konven-

tion einen   Katalog der wichtigsten Freiheitsrechte 
und ein Verbot der Diskriminierung u.a. aufgrund  
des  Geschlechts.

1975 
Vierter Schweizerischer  Kongress für 
Fraueninteressen in Bern• 17.–19. Januar 1975. Über 80 Frauenorganisatio-

nen nehmen teil. Sie lancieren die Initiative «Gleiche 

Rechte für Mann und Frau» und fordern ein eidge-
nössisches Organ für Frauenfragen.

1976 
Einsetzung der Eidgenössischen 
 Kommission für Frauenfragen EKF
• 28. Januar 1976. Der Bundesrat setzt die Eidge-
nössische Kommission für Frauenfragen EKF als 
ständige ausserparlamentarische Kommission ein. 

Sie hat den Auftrag, die Situation der Frauen in der 

Schweiz zu analysieren, Behörden und Politik zu 
 beraten, mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbei-

ten und aufzuzeigen, welche Massnahmen nötig sind,  

um die Diskriminierung von Frauen abzubauen.

1979 
Erstes Frauenhaus in Zürich eröffnet
• 1. Juli 1979. Im Frauenhaus finden Frauen und 
ihre Kinder Schutz vor häuslicher Gewalt sowie 
Beratung und Betreuung. Getragen von autonomen 

Frauengruppen, entstehen auch in andern Städten 

Frauenhäuser.

1981 
Gleichstellung von Frau und Mann in 
der Bundesverfassung • 14. Juni 1981. Volk und Stände sagen ja zur Ver-

ankerung der Gleichberechtigung in der Verfassung. 

Art. 4 Abs. 2 BV [heute: Art. 8 Abs. 3] lautet neu: 
«Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz 
sorgt für ihre Gleichstellung [seit 2000: rechtliche 
und tatsächliche Gleichstellung], vor allem in Fami-

lie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben An-

spruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.» 

1982 
Gleichheit der Geschlechter im  
Unterrichtswesen• 12. Februar 1982. Gemäss Bundesgericht ist es 

unzulässig, die Geschlechter bei der Zulassung zur 

Mittelschule unterschiedlich zu behandeln. Damit 
erhalten die Eltern von Waadtländer Schülerinnen 
Recht, die Klage eingereicht hatten, weil für Mäd-
chen strengere Eintrittsbedingungen galten als für 

Jungen.

1985 
Neues Eherecht• 22. September 1985. Das Volk stimmt in einer 

 Referendumsabstimmung dem neuen Eherecht zu. 

Im Zentrum stehen die gleichberechtigte Partner-
schaft sowie die gemeinsame Verantwortung von 
Frau und Mann für die Pflege und Erziehung der 
Kinder sowie den Familienunterhalt. (in Kraft seit 
1.1.1988)  

Viel erreicht –      neu heraus-gefordert
1988 
Einsetzung des Eidgenössischen
Büros für die Gleichstellung von  
Frau und Mann EBG• 1. September 1988. Auf der Grundlage des Gleich-

stellungsartikels in der Bundesverfassung setzt 
der Bundesrat das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann EBG ein. In den 
folgenden Jahren entstehen auch in verschiedenen 

Kantonen und Städten Gleichstellungsstellen. 

1990 
Letzter Kanton muss Frauenstimm- 
und Wahlrecht einführen• 27. November 1990. Das Bundesgericht legt die 

 Innerrhoder Kantonsverfassung zugunsten der 
 politischen Frauenrechte aus und zwingt damit den 

 Kanton Appenzell Innerrhoden als letzten Kanton, 
das Stimm- und Wahlrecht für Frauen per sofort 
 ein zuführen. 

1991 
Landesweiter Frauenstreik:  «Wenn Frau will, steht alles still»

• 14. Juni 1991. Eine halbe Million Frauen beteiligen  

sich am 10. Jahrestag des Verfassungsartikels 
«Gleiche Rechte für Mann und Frau» an einem lan-
desweiten Frauenstreik. Dieser erhält internationale 

Beachtung.

1992 
Neues Bürgerrecht tritt in Kraft
• 1. Januar 1992. Das neue Gesetz stellt Frau und 
Mann im Bürgerrecht gleich. Neu behalten Schwei-

zerinnen bei der Heirat mit einem Ausländer auto-
matisch das Schweizer Bürgerrecht (vorher nur auf 

ausdrückliche Erklärung). Umgekehrt erwerben 
ausländische Frauen mit der Heirat nicht mehr 
 automatisch das Schweizer Bürgerrecht.
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1996 
Gleichstellungsgesetz tritt in Kraft
• 1. Juli 1996. Zentraler Punkt des Bundesgesetzes 

über die Gleichstellung von Frau und Mann (GIG) ist 

ein allgemeines Diskriminierungsverbot im Bereich 

der Erwerbsarbeit. Dieses gilt für Anstellung, Auf-
gabenzuteilung, Arbeitsbedingungen, Entlöhnung, 
Aus- und Weiterbildung, Beförderung und Entlas-
sung. Auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gilt 

als Diskriminierung. 

1997 
UNO-Kinderrechtskonvention (KRK) 
• 24. Februar 1997. Die Schweiz ratifiziert die Kon-
vention. Sie garantiert die Rechte der Mädchen und 

Jungen auf Förderung und Schutz und verbietet u.a. 

Gewalt, Kinderhandel, Ausbeutung und sexuellen 
Missbrauch in der Familie. (in Kraft seit 26.3.1997)UNO-Frauenrechtskonvention (CEDAW)

• 27. März 1997. Die Schweiz tritt als eines der 
letzten Länder dem UNO-Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 

(CEDAW) bei. Die Konvention enthält ein allgemeines 

Diskriminierungsverbot sowie detaillierte Bestim-
mungen gegen die Diskriminierung von Frauen in 
Politik, Öffentlichkeit, Wirtschaft und Kultur, im 
sozialen Leben und im Zivilrecht. Sie verpflichtet die 

Schweiz zur regelmässigen Berichterstattung über 

den Stand der Gleichstellung. (in Kraft seit 26.4.1997)

1999 
Frauenspezifische Fluchtgründe
• 1. Oktober 1999. Bei der Revision des Asylgesetzes 

wird der Flüchtlingsbegriff (Art. 3) neu definiert; 
Absatz 2 bestimmt, dass frauenspezifischen Flucht-

gründen Rechnung zu tragen ist. 

2000 
Neues Scheidungsrecht tritt in Kraft
• 1. Januar 2000. Zentrale Neuerungen sind die 
hälftige Teilung der während der Ehe aufgebauten 
2. Säule (Pensionskasse) sowie die Möglichkeit der 

gemeinsamen elterlichen Sorge. 
Chancengleichheit an  Hochschulen
• 1. April 2000. Das Universitätsförderungsgesetz 
tritt in Kraft. Zu den Zielen gehört die Verwirklichung 

der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen 
universitären Stufen. Im Jahr 2000 startet auch das 

Bundesprogramm «Chancengleichheit von Frau und 

Mann» an Hochschulen. Unter anderem soll der 
weibliche Nachwuchs gefördert und die Vereinbarkeit 

von akademischer Karriere und Familie verbessert 

werden. 

2002 
Ja zur Fristenregelung • 2. Juli 2002. Das Volk sagt ja zur Entkriminalisie-

rung des Schwangerschaftsabbruchs in den ersten 

12 Wochen. (in Kraft seit 1.10.2002)

2003 
Impulsprogramm  Kinderbetreuung
• 1. Februar 2003. Das neue Bundesgesetz über 
 Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreu-
ung soll zusätzliche Tagesbetreuungsplätze für 
Kinder schaffen, damit die Eltern Erwerbsarbeit und 

Familie besser vereinbaren können. Das befristete 

Programm wird vom Parlament im Herbst 2014 bis 

zum 31. Januar 2019 verlängert.

2004 
Gewalt in Ehe und Partnerschaft  
wird Offizialdelikt• 1. April 2004. Körperliche Gewalt sowie  sexuelle   

Nötigung und Vergewaltigung in einer Ehe oder 
 Lebensgemeinschaft werden neu von Amtes wegen 

verfolgt. (Seit 1992 wird Vergewaltigung in der Ehe 
auf Antrag verfolgt.)

Ja zum Erwerbsersatz bei  Mutterschaft• 26. September 2004. Das Stimmvolk nimmt 
die EO-Revision an. Damit haben angestellte und 
selbständig erwerbende Frauen Anspruch auf eine 

Mutterschaftsentschädigung. Während 14 Wochen 
erhalten sie 80 % ihres bisherigen Einkommens. (in 

Kraft seit 1.7.2005) 

2005 
Partnerschaftsgesetz• 5. Juni 2005. Das Bundesgesetz über die einge-

tragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare 

wird vom Volk angenommen. Frauen- und Män-
nerpaare können sich neu auf dem Zivilstandsamt 
registrieren lassen und erhalten damit weitgehend 

die gleichen Rechte und Pflichten wie Ehepaare. (in 

Kraft seit 1.1.2007)

2007 
Besserer Schutz vor häuslicher Gewalt
• 1. Juli 2007. Änderung des Zivilgesetzbuchs  
(Art. 28b): Gewalttäter können künftig aus der ge-
mein samen Wohnung weggewiesen werden.

2008 
Zusatzprotokoll zur UNO-Frauen-
rechtskonvention• 29. September 2008. Die Schweiz ratifiziert das 

 Zusatzprotokoll zur UNO-Frauen rechtskonvention 
(CEDAW). Damit kann der Ausschuss auch indivi-
duelle Beschwerden aus der Schweiz entgegen-
nehmen. (in Kraft seit 29.12.2008)

Fehlende Mankoteilung im Unterhaltsrecht• 23. Oktober 2008. Das Bundesgericht stellt fest, 
dass die geltenden Gesetze bei Mankofällen zu einer 

«unbefriedigenden Situation» führen: Wenn das 
Einkommen nach Trennung oder Scheidung nicht 
für zwei Haushalte ausreicht, müssen die Unter-
haltsgläubiger – in der Regel die Frauen – das ganze 

Manko tragen und Unterstützung beim  Sozialamt be-

antragen. Laut Bundesgericht ist es am Gesetzgeber, 

eine diskriminierungsfreie Lösung zu schaffen. 

 

2010 
Gedenkanlass in Hindelbank 
• 10. September 2010. In den Anstalten Hindelbank 

findet ein Gedenkanlass statt, an dem sich Bund 
und Kantone öffentlich für das Leid entschuldigen, 

das Frauen und Männern durch administrative 
Versorgungen angetan wurde. Zu den Opfern dieser 

Zwangsmassnahmen gehören zahlreiche Frauen 
(darunter viele Minderjährige), die bis 1981 in Hin-
delbank ohne Strafurteil wegen «lasterhaften Le-
benswandels» oder ähnlichen Gründen festgehalten 

wurden. Am 1. August 2014 tritt das Bundesgesetz 

zur Rehabilitierung administrativ Versorgter in Kraft.  

2012 
Verbot der weiblichen Genital-
verstümmelung• 1. Juli 2012. Das Strafgesetzbuch wird um den  

Artikel 124 ergänzt. Demnach macht sich strafbar, 

«wer die Genitalien einer weiblichen Person ver-
stümmelt, in ihrer natürlichen Funktion erheblich 
und dauerhaft beeinträchtigt oder in anderer Weise 

schädigt».  Parallel zur neuen Gesetzesbestimmung 

wird die Sensibilisierungs- und Beratungsarbeit 
verstärkt. 

2013 
Neues Namensrecht tritt in Kraft
• 1. Januar 2013. Das neue Namensrechts trägt der 

Gleichstellung der Geschlechter Rechnung. Frau und 

Mann können bei der Heirat entweder ihren ange-
stammten Namen behalten oder einen gemeinsamen 

Familiennamen wählen. 

Schärfere Bestimmungen zur 
Zwangsheirat• 1. Juli 2013. Das Bundesgesetz über  Massnahmen 

gegen Zwangsheirat tritt in Kraft. Ab 2013 startet 
zudem ein Bundesprogramm, um innerhalb von fünf 

Jahren  funktionierende «Netzwerke gegen Zwangs-

heirat» aufzubauen. Diese sollen Präventionsmass-

nahmen durchführen und Opferhilfe anbieten. 

UNO-Menschenrechtspakte I und II 
treten für die Schweiz in Kraft 
• 18. September 1992. Sowohl Pakt I über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte wie Pakt 

II über bürgerliche und politische Rechte enthalten 

ein Verbot der Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts (Artikel 2) und das Gebot der Gleichstel-
lung von Frau und Mann (Artikel 3).

1993 
Hilfe für Opfer von Gewalttaten
• 1. Januar 1993. Das Opferhilfegesetz (OHG) tritt 
in Kraft. Opfer von Gewalttaten, insbesondere auch 

 Opfer sexueller Gewalt, werden rechtlich besser ge-

stellt und erhalten Anspruch auf staatliche Hilfe. Weltkonferenz über Menschenrechte 
in Wien
• 14.–25. Juni 1993. Die Schlussdeklaration hält fest, 

dass die Menschenrechte von Frauen und Mädchen 

ein «unveräusserlicher, integraler und unabtrenn-
barer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte» 

sind.

1995 
10. AHV-Revision: Splitting und 
 Erziehungsgutschriften• 25. Juni 1995. Das Volk stimmt in der Referen-

dums abstimmung für Neuerungen in der Altersvor-

sorge. Die Ehepaarrente wird durch zwei Individual-

renten abgelöst, neu eingeführt werden auch 
Erziehungs- und Betreuungsgutschriften sowie das 

Splitting: Um die Rente zu berechnen, wird das Ein-

kommen von Frau und Mann während der Ehe hälftig 

geteilt. (in Kraft seit 1.1.1997)

4. Weltfrauenkonferenz in Beijing
• 4.–15. September 1995. 20 Jahre nach der ersten 

Weltfrauenkonferenz in Mexico City verabschiedet die 

internationale Staatengemeinschaft die Aktionsplatt-

form «Gleichstellung, Entwicklung, Frieden» mit 12 

Schwerpunkten für die Umsetzung der  Frauenrechte.

2014 
Gemeinsame elterliche Sorge 
als  Regelfall• 1. Juli 2014. Das Zivilgesetzbuch sieht neu als 

 Regelfall vor, dass Eltern das Sorgerecht nach einer 

Scheidung weiterhin gemeinsam ausüben. Auch bei 

unverheirateten Eltern soll die gemeinsame Sorge 

künftig die Regel sein.

Lohngleichheit • 22. Oktober 2014. Der Bundesrat kündigt 
 zusätz liche Massnahmen gegen Lohndiskrimi nie-
rung von Frauen an. Arbeitgeber sollen gesetzlich 
zu Lohnanalysen und unabhängigen Kontrollen 
verpflichtet werden. Im privaten Sektor beträgt die 

Diskrimi nierung durchschnittlich 677 Franken pro 
 Monat. Insgesamt sind das 7.7 Mrd pro Jahr, die 
Frauen entgehen, weil sie Frauen sind.Bildung und Erwerbsarbeit• Die Bildungsunterschiede  zwischen den Geschlech-

tern haben sich verringert, doch bleiben Frauen 
häufiger   als Männer ohne nachobligatorische  Bil-
dung. Auf Hochschulebene schliessen seit 2008 mehr 

Frauen als Männer  ab. Die Wahl der Fachrichtung 
bleibt stark geschlechtsspezifisch. Die Erwerbsquote 

der Frauen ist kontinuierlich gestiegen und liegt 
2014 noch knapp 10 Prozentpunkte unter jener der 

Männer (Frauen 79 %; Männer 88.5 %). Frauen  haben 

jedoch (bei gleichem Bildungsstand) eine niedrigere 

berufliche Stellung als Männer und arbeiten mehr-
heitlich Teilzeit (Frauen 59 %; Männer 16 %). (Quelle: 

Bundesamt für Statistik BFS)

2015 
Kindesunterhalt • 20. März 2015. Das Parlament verabschiedet eine 

Neuregelung des Unterhaltsrechts im Zivilgesetz-
buch. Neu wird der Betreuungsunterhalt als An-
spruch des Kindes definiert. Damit werden Kinder 
unverheirateter Eltern jenen von Ehepaaren gleich-

gestellt. Neu ist zudem der Vorrang des Kindesunter-

halts vor anderen familienrechtlichen Pflichten, die 

Nennung der alternierenden Obhut im Gesetz und die 

einheitliche Inkassohilfe, die per Verordnung geregelt 

werden soll. Auf die Festlegung eines Mindestunter-

halts und auf eine neue Regelung der Mankofälle 
wird verzichtet.

Eidgenössische Wahlen am  18. Oktober 2015• 1. Juli 2015. Vor den Wahlen beträgt der Frauen-
anteil im Nationalrat 31 Prozent und im Ständerat 
knapp 20 Prozent. Mit dem Projekt «Frauen wählen!» 

werden Frauen und Männer aufgefordert, sich an den 

Wahlen zu beteiligen und gezielt Frauen ins Parla-
ment zu wählen. Durchgeführt wird dieses Projekt 
von der Eidgenössischen Kommission für Frauen-
fragen EKF und den in ihr vertretenen Frauendach-
organisationen.
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Fünf Jahre nach der Einführung des  Frauen  stimm- und Wahl-

rechts setzt der Bundes rat 1976 auf Druck der Frauen organisa-

tionen die  Eidgenössische  Kommission für Frauen fragen  EKF 

ein.  Seither engagiert sich die EKF für die Rechte von Frauen und 

 arbeitet mit zahl reichen Organisa tionen und  Personen  erfolgreich 

 zusammen . In diesem  Faktenblatt  finden   Sie 40 wichtige Meilen-

steine auf dem langen  Weg zur  Gleichstellung von Frau und 

Mann. An neuen Heraus forderungen fehlt es nicht. 

Poster zum Thema Gleichstellung  
von Frau und Mann
In unserem Faktenblatt finden Sie 40 Meilensteine auf dem Weg zur 
Gleichstellung von Frau und Mann von 1971–2015. (Format 42 x 70 cm)
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VORSORGEN VERHINdERT GELdSORGEN
Seit August bietet die Frauenzentrale NEU – 
nebst Rechts- und Budgetberatungen – auch 
frauenspezifi sche und unabhängige Vorsorge-
beratungen an. Denn in jeder Lebenslage gilt: 
Sorgen Sie jetzt für eine Zukunft ohne Sorgen.

Anmeldung und weitere Infos:
www.frauenzentrale-zh.ch
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BERATEN • BEWEGEN • BEWIRKEN

VORSORGEBERATUNG
FRAUENSPEZIFISCH, EFFIZIENT, KOMPETENT

Werden Sie Mitglied und geben Sie der Stimme der Frauen grösseres Gewicht. 

UNTERSTÜTZEN SIE UNSERE ARBEIT – 
VON FRAUEN FÜR FRAUEN
Die Frauenzentrale Zürich fi nanziert sich als privater Verein zum grössten 
Teil aus eigenen Mitteln und ist für die sozialen und gesellschaftspolitischen 
Dienstleistungen und Projekte immer wieder auf wohlwollende Spenderin-
nen und Spender angewiesen. 

POSTKONTO 80-4343-0



WIrtScHaFtSFraueN ScHWeIz
Seit 1999 setzen wir uns dafür ein, 
das grosse Potential der Frauen in 
der Schweizer Wirtschaft sichtbar zu 
machen. Wir fordern, dass der Karriere-
weg nicht mehr länger eine Frage des 
Geschlechts ist.

www.wirtschaftsfrauen-schweiz.ch

uNIverSItät zürIcH – 
abteILuNg gLeIcHSteLLuNg
Die Abteilung Gleichstellung (AGL) ist 
die zentrale Fachstelle der UZH zur 
Förderung der Chancengleichheit von 
Frauen und Männern in Forschung, 
Lehre und Verwaltung.

www.gleichstellung.uzh.ch

FrauenZentraLe ZÜrich 

mit unterstützung von:

Menschen, die berufl ich oder persönlich in einer Sackgasse 
stecken, können nicht das leisten, was sie «können».  Ob Tren-
nungssituation, Umstrukturierung, Fusion oder persönliche 
Motivation: Mit dem klaren Blick von aussen, viel Einfühlungs-
vermögen, einem Rucksack voller Möglichkeiten und einer 
grosszügigen Portion Ehrlichkeit helfe ich Ihnen weiter. 

ZIELORIENTIERT. ZÜGIG. ZUM BESTEN ALLER BETEILIGTEN.
Möchten Sie mehr wissen? Mehr hören, mehr sehen? Ich bin 
gerne für Sie da. Rufen Sie mich an: +41 44 450 41 11, senden Sie 
mir ein E-Mail mail@judithbaumberger.ch

• Möglichkeiten
ERKENNEN

• Veränderungen 
DURCHSETZEN 

• Potenzial 
AUSSCHÖPFEN

BUSINESS-COACHING: Können Sie leisten, was Sie «können»?

Judith Baumberger führt weitere Seminare 
zu Themen wie Rhetorik, Lohnverhandlung, 
Auftreten, Storytelling und strategischem 
HRM durch. Informieren Sie sich unter:

www.judithbaumerger.ch

ANZEIGE



VON FRAUEN FÜR FRAUEN
Die Frauenzentrale Zürich unterstützt, vernetzt und vertritt 
die Anliegen von Frauen. Sie bietet mit ihren Beratungs- und 
Weiterbildungsangeboten Hilfe zur Selbsthilfe – seit 1914 – 
parteipolitisch unabhängig und konfessionell neutral.
 

   Rechts-, Budget- und Vorsorgeberatungen
   Weiterbildung
   politische Interessenvertretung
   soziale und gesellschaftspolitische Projekte und Kampagnen
   Vernetzung quer durch den Kanton Zürich

WERdEN AUCH SIE MITGLIEd UNd GEBEN SIE dER STIMME 
dER FRAUEN GRÖSSERES GEWICHT!
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